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 Veröffentlicht am 25.05.2007

Index

60/02 Arbeitnehmerschutz

63/04 Bundesbedienstetenschutz

Norm

KUG 1974 §2 Abs1 idF 2002/I/087;

Rechtssatz

Der in § 2 Abs. 1 KUG umschriebene Antrag bildet zunächst eine (materielle) Voraussetzung für das Entstehen der

Gebührlichkeit von Karenzurlaubsgeld. Zum anderen zielt er auf ein in der Liquidierung dieses Anspruches mündendes

Verwaltungsverfahren ab.
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